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1.1

1.1.1

1.1.2

Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne 
der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschatJet der Rechte Dritter, insbeson- 
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den 
„Besonderen Bestimmungen" dem Anwenderder Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsicht- 
lichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen. Der Anwender hat das allgemeine bauauf- 
sichtliche Prüfzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprüfanstalt für das Bauwe- 
sen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bau
aufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des allgemeinen bauaufsicht
lichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis „Von der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, 
Braunschweig, nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis iwird widerruflich erteilt. Das allgemeine bauauf- 
slchtliche Prüfzeugnis kann nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn 
neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) gilt für die HerstellungLr^^niy^imng der 
Rohrabschottung „IM - LT“ für nichtbrennbare Rohrleitungen, die bei eins^tfifw^Brindbean- 
spruchung der Feuerwiderslandsklasse R 90 bzM. R 120 nach DIN 4102-11 :1985-12') ange- 
hört.

Die Rohrabschottung muss in Abhängigkeit von den Rohrabmessungen und dem Material des 
Mediumrohres aus einer durchgängigen lsolierung (vollständige Rohrummantelung mit ge
schlossener Oberfläche über die gesamte Länge des Brandabschnittes), einer um die lsolie
rung gewickelten Matte aus dem im Brandfall aufschäumenden Baustoff „lntumeszierende 
Matte plus“ sowie ggf. aus einer um die „lntumeszierende Matte plus“ angeordneten zusätzli- 
chen lsolierung (sog. Schutzisolierung) bzw. einem zusätzlich um Schutzisolierung angeord
neten Stahlblechzylinder bestehen.

Rohrabschottungen „IM - LT“ in Verbindung mit einer Rohrisolierung aus „CONEL FLEX EL“, 
„K-Flex H" sowie „ThermaSmart PRO“ bzw. „ThermaSmart ENEV“ dürfen wahlweise mit einer 
durchgehenden Streckenisolierung (begrenzte Länge der Rohrisolierung beidseitig der Wand) 
ausgeführl werden.

Dieses aIlgemeIne bauaufsIchtUche Prüfzeugnis enthäIt durch datIerle und undatierte Verweisungen FestIegungen aus anderen 
PublIkationen. DIe Ven»»sungen sInd an denJeweiIIgen StefIen Im TextzitIert, und die PubIikatIonen sind auf Seite 28 aufgeführt. 
Bei datierten Verweisungen müssen spätere Änderungen oder ÜberarbeItungen dieser PubIikationen beI dIesem aIIgemeInen 
bauaufeichtIichen Prüfzeugnis berücksichtigt werden. Bei undatierten Venweisungen giK die letzte Ausgabe der In Bezug 
genommenen PublIkatIonen.
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Die zu verwendenden Rohrisolierungen bzw. die Anwendungsbereiche der verschiedenen 
Rohrabschottungen sind in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis in den Tabellen 
A und B, den verschiedenen Tabellen bzw. den Anlagen 3 bis 6 aufgeführt, deren Zuordnung 
der nachfolgenden Übersicht 1 entnommen werden kann.

Ubersicht 1: „Zuordnung der Anwendungsbereiche zu den Tabellen und Anlagen“

Nr. Seite Feuer
wider.
stands-
klasse

Bauteil sowie 
maximal möglicher 
Rohraußen, 
durchmesser

Abstand Schutz-
iso-
lierung

Rohr-
isolierung

Tabelle 1 6-9 Kennwerte der 
BaUprodukte

s. Tabelle 1

Tabelle A 10 Synthese-
Kautschuk

Tabelle B 10 Synthese-
Kautschuk

Tabelle 3a 22 R90 Wand
bls da= 219,1mm 
(b2W. da= 330,0mm)

a ä 0mm Nein Synthese-
Kautschuk gemäß
Tabelle A
Steinwolle
Glaswolle
Schaumglas
Polyurethan

Tabelle 3b 23 R90 wand
bis da= 88,9mm

a 2 100mm Neln Synthese- 
Kautschuk gemäß 
Tabelle A 
INSULTUBE® 
INSUL TUBE®coil 
AEROFLEX FIRO 
AEROFLEX KKS 
AEROFLEX HF 
K-Flex ST 
K-Flex ST Plus 
K-Flex ECO

Tabelle 3c 23 R90 wand
bis da= 54.0mm

a > 100mm Nein CONEL FLEX EL 
K-Flex H

Tabelle 4 24 R90 wand
bls da= 88,9mm

a s 0mm Ja SyntheSe- 
Kautschuk gemäß 
Tabelle A 
INSUL TUBE® 
INSUL TUBE®Coil 
AEROFLEX FIRO 
AEROFLEX KKS 
AEROFLEX HF 
K-Flex ST 
K-Flex ST Plus 
K-Flex ECO 
Armaflex Ultlma 
Steinwolle
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Übersicht 1 - Fortsetzung; „Zuordnung der Anwendungsbereiche zu den Tabellen und Anlagen“

Nr. Seite Feuer-
wider*
stands-
klasse

Bauteil sowie 
maximal möglicher 
Rohraußen- 
durchmesser

Abstand Schutz-
iso-
lierung

Rohr-
Isolierung

Tabelle 5a 24 R90 Wand
bis de= 219,1mm

a > 100mm Ja Synthese- 
Kautschuk gemäß 
Tabelle A
Steinwolle
Glaswolle

Tabelle 5b 25 R90 wand
bis da= 219,1mm

a ä 100mm Ja INSULTUBE®
INSUL TUBE®Coii 
AEROFLEX FIRO 
AEROFLEX KKS 
AEROFLEX HF 
K-Flex ST
K-Flex ST Plus 
K-Flex ECO 
Armaflex Ultima

Tabelle 6a 25 R 120 Wand
bis da= 54,0mm

a £ 100mm Nein Glaswolle

Tabelle 6b 25 R 120 Wand
bis da= 63.0mm

a £ 100mm Nein Synthese- 
Kautschuk gemäß 
Tabelle A 
AEROFLEX HF
K-Flex ST Plus 
K-Flex ECO

Tabelle 7 26 R 120 wand
bis da= 89,0mm

a 2 0mm Ja Armaflex Ultima
AEROFLEX KKS
Glaswolle

Tabelle 8 26 R120 Wand
bis da= 219,0mm

a 2 100mm Ja Synthese- 
Kautschuk gemäß 
Tabelle A

Anlage 3 R90 wand
bis da= 406.0mm

a > 100mm

li ^(£ /nL
()

\. •

Ja +
Stahl-
blech-
,^linder

w

Synthese- 
Kautschuk gemäß 
Tabelle A 
AEROFLEX FIRO 
AEROFLEX KKS 
AEROFLEX HF
K-Flex ST
K-Flex ST Plus 
K-Flex ECO 
Armaflex Ultima
Steinwolle

Anlage 4 R 90 bzw.
R 120

wand
bis da= 406,0mm

a ä 100mm Ja +
Stahl-
blech-
zylinder

AEROFLEX KKS 
AEROFLEX HF
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Übersicht 1 - Fortsetzung: „Zuordnung der Anwendungsbereiche zu den Tabellen und Anlagen“

Nr. Seite Feuer-
wider.
stands-
klasse

Bauteil sowie 
maximal möglicher 
Rohrau&en- 
durchmesser

Abstand Schutz-
iso-
lierung

Rohr-
isolierung

Anlage 5 R 90 bzw. 
R120

wand
bis da= 41,0mm

a £ 100mm Nein AEROFLEX KKS 
(AEROLINE INOX 
SPLIT- Leitungen)

Anlage 6 R90 wand
bis da= 54,0mm

a 2 100mm Ja „ThermaSmart
PRO“ bzw.
„ThermaSmart
enev“

Details sind dem Abschnitt 2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis zu entneh- 
men

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Rohrabschottung darf in nichttragende, raumabschließende Trennwände in Metallständer- 
bauweise (Mindestdicke d = 100 mm bzw. d = 125 mm) nach DIN 4102-4:1994-03, Tabelle 
48, bzw. nach DIN 4102-4:2016-05, Tabelle 10.2, bzw, nach allgemeinem bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnis, jeweils mit einer zweilagigen beidseitigen Beplankung eingebaut werden, deren 
Feuerwiderstandsklasse mindestens der Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung ent- 
spricht.

1.2.2 Durch die Rohrabschottung dürfen Rohre aus Stahl, Edelstahl, Guss oder Kupfer unter Be- 
rücksichtigung der Bestimmungen gemäß Abschnitt 2 hindurchgeführt iwerden, die für Wasser- 
und Dampfheizungen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, nichtbrennbare Flüssigkei- 
ten, Dämpfe oder Stäube, nichtbrennbare Gase (mlt Ausnahme von Lüftungsleitungen), Rohr- 
postleitungen (Fahrrohre) sowie Staubsaugleitungen bzw. brennbare Flüssigkeiten, brennbare 
oder brandfördernde Gase oder brennbare Stäube bestimmt sind.

1.2.3 Für die Verwendung der Rohrabschottungen in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren 
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN4102 nur mit Hilfe einer feuerwider- 
standsfähigen Unterdecke möglich ist oder in „Kombi“- Abschottungen - oder für Rohre ande- 
rer Anwendungsbereiche oder aus anderen Werkstoffen oder anderer Rohraußendurchmes- 
ser bzw. Rohrwanddicken als in Abschnitt 1.2.2 bzw. den Anlagen 3 bis 6 angegeben, ist die 
Brauchbarkeit gesondert nachzuweisen, z. B. durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prüf- 
zeugnis oder eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

1.2.4 Durch die Rohrabschottungen sind folgende Risiken nicht abgedeckt:

- Brandübertragung durch Wärmetransport über die Medien in den Rohrleitungen,

- Zerstörungen an den angrenzenden, raumabschließenden BauteilenJifiQi^erufen durch 
temperaturbedingte Zwängungskräfte, sowie an den Leitungen

Austreten gefährlicher Flüssigkeiten oder Gase bei Zerstörui/(»'deF4.elaunQ%> r Brand- 
bedingungen.
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Diesen Risiken ist bei der Installation bzw. bei der Konzeption der Rohrleitungen Rechnung zu 
tragen z. B. durch Anordnung von Festpunkten bzw. Einplanen von Dehnungsmöglichkeiten 
und Steckmuffen- Ausbildung oder Stumpfstölien mit Blechabdeckungen. Im Bereich der nicht 
isolierten Rohre muss bei einer Brandbeanspruchung nach der Einheitstemperaturzeitkurve 
(ETK) nach DIN 4102-2 mit Längendehnungen von >10 mm/m gerechnet werden.

1.2.5 Die Auflagerung bzw. Abhängung (siehe auch Anlagen 1 bis 6) der Leitungen oder die Aus- 
führung der Rohre muss so erfolgen, dass die Rohrabschottungen und die raumabschließen- 
den Wände im Brandfall >90 Minuten bzw. > 120 Minuten funktionsfähig bleiben, vgl. DIN 
4102-4. Die erste Abhängung bzw. Unterstützung der Rohre muss beidseitig der Wand in ei- 
nem Abstand a < 650 mm von der Wandoberfläche erfolgen.

1.2.6 Aus den für die Bauart gültigen technischen Bestimmungen (z.B. Bauordnung, Sonderbauvor- 
schriften oder Richtlinien) können sich weitergehende Anforderungen oder ggf. Erleichterun- 
gen ergeben.

1.2.7 Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt weriden, sind weitere Nachweise zu erbrin- 
gen.

1.2.8 Aufgrund der Erklärung des Antragstellers werden in der Bauart keine Produkte verwendet, 
die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW-Halon- 
Verbotsverordnung unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o. a. Verordnungen (ins- 
besondere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten.

Weiterhin erklärt der Antragsteller, dass - sofern für den Handel und das Inverkehrbringen oder 
die Verwendung Maßnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den 
Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderlichen 
Weise bekanntgemacht werden.
Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf 
die Erfüllung von Anforderungen des Gesundhelts- und Umweltscjiutzgs zu prüfen.

2 Bestimmungen für die Bauart

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

Für die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der nach 
gestellten Angaben hinsichtlich der Bezeichnung, der MaterialkS 
chen Benennung und des Verwendbarkeitsnachweises.

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Bauprodukte

elle 1 zusammen- 
der bauaufsichtli-

Bauprodukt/
ggf. verwendbarkeitsnachweis

Dicke
(Nennmaß)

[mm]

Rohdichte
(Nennwert)

[kg/m^]

Bauaufsichtliche 
Benennung 
nach BRL

„lntumeszierende Matte plus" 
nach abZ Nr. Z-19.11-1569

1,0-1,4 1080-1320 normalentflammbar

„Kaiflex-KKplus“ 
gern. Leistungserklärung
Nr. DoP KKplus 11082016001

9-50 45-66 schwerentflammbar

„isopren Polar Plus" 
gern. Leistungserklärung
Nr. isopren Polar Plus 07052013001

9-50 45-66 schwerentflammbar

Verwendete Abkürzungen: abZ =» Allgemeine bauaufsichtliche ZulaSSung
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Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Bauprodukte (Fortsetzung)
Bauprodukt/

ggf. Verwendbarkeltsnachwels
Dicke

(Nennmaß)
[mm]

Rohdichte
(Nennwert)

[kg/m^]

Bauaufsichtliche 
Benennung 
nach BRL

„flexen® Kältekautschuk Plus“ 
gern. Leistungserklärung
Nr. LE_5258501006_00_M_flexen® 
Kältekautschuk Plus

9-50 45-55 schwerentflammbar

„isopren Polar Plus" 
gern. Leistungserklärung
Nr. lSOpren Polar Plus 07052013001

9-50 45-66 Schwerentflammbar

„AF/Armaflex“
gern. LeistungSerklärung
Nr, 00543-CPR-2013-001

9-50 47-66 schwerentflammbar

„Kaiflex HTplus" 
gern. Leistungserklärung
Nr, DoP HTplus 11082016001

9-50 40-60 schwerentflammbar bzw. 
normalentflammbar

„Kaiflex SHpius
gemäß Klassifizierungsbericht
Nr. 230006363-12

9-50 40-60 schwerentflammbar

„isopren Plus“
gern. Leistungserkfärung
Nr. lsopren Plus 07052013001

9-50 40-60 schwerentflammbar bzw. 
normalentflammbar

„INSUL TUBE® H plus“ bzw,
„INSUL TUBE® H plus Coil 
gern. Leistungserklärung
Nr. W25-FEF-004

9-50 40-60 schwerentflammbar

„Optiflex"
gern. Leistungserklärung
Nr. RF-FEF-EN14304-2014

9-50 40-60 schwerentflammbar bzw. 
normalentflammbar

„flexen® HeizungSkautschuk Plus“ 
gern. LeiStungserklärung
Nr. LE_5258006015_00_M_flexen®_H 
eizungskautschuk Plus

9-50 40-60 schwerentflammbar

„K-Flex ST“
gern. Leistungserklärung
Nr. 0103010211-CPR-13,
Nr. 0104010211-CPR-13,
Nr. 0101010211-CPR-13,
Nr. 0105010211-CPR-13 bzw.
Nr. 0109010211-CPR-13

9-50 40-90
/^1

iS
_ schwerentflammbar

„K-Flex ST plus" 
gern. LeistungSerklärung
Nr, 0203010211-CPR-13,
Nr. 0204010211-CPR-13,
Nr, 0201010211-CPR-13,
Nr. 0205010211-CPR-13bzw.
Nr. 0209010211-CPR-13

9-50 40-9&s^ ji^^wJjirerentfiammbar
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Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Bauprodukte (Fortsetzung)

Bauprodukt/
ggf. Verwendbarkeitsnachweis

Dicke
(Nennmaß)

[mm]

Rohdichte
(Nennwert)

[kg/m^]

Bauaufsichtliche 
Benennung 
nach BRL

„K-Flex ECO"
gern. Leistungserklärung
Nr. 0507010211-CPR-13,
Nr. 0501010211-CPR-13 bzw.
Nr, 0507010211-CPR-13

9-50 40-90 normalentflammbar

„AEROFLEX® FIRO“ bzw, 
„AEROFLEX® FIRO MSR 
gern. Leistungserklärung
Nr. W4FEF-103 bzw.
Nr. W4FEF-305-001

9-50 40-90 Schwerentflammbar

„AEROFLEX KKS“ 
gern. Leistungserklärung
Nr. 12-CPR-2015-12-08 (de)

9-50 40-90 normalentflammbar

.AEROFLEX HF“ 
gern. Leistungserklärung
Nr. 13-CPR-2015-12-08 (de)

9-50 40-90 normalentflammbar

„INSULTUBE®“ bzw.
„lNSULTUBE®Coil“
gern. Leistungserklärung Nr. W25-
FEF-004

9-50 40-90 schwerentflammbar bzw. 
normalentflammbar

„Armaflex Ultima“ 
gern. Leistungserkiärung
Nr. 0543-CPR-2013-017

9-25 40-90 schwerentflammbar

„NH/Armaflex“
gern, LeiStungserklärung
Nr. 0543-CPR-2013-015

9-50 40-90 Schwerentflammbar

„Conel FLEX EL“- Schläuche 
gern. Leistungserklärung
Nr. 0040913-C
Nr. 0403010114 bzw.
Nr, 0405020114

10-32 50-70 schwerentflammbar

„ThermaSmart PRO"
Wärmedämmstoff gemäß LeistungS- 
erkiärung Nr. 23/1/B/2015 
der Thermaflex lzolacji Sp. z o.o., 
Zarow. Polen

19-30 20-32

„ThermaSmart ENEV 
wärmedämmStoff gemäß Leistungs- 
erklärung Nr. 02//B/2013 
der Thermaflex lzolacji Sp. z o.o., 
Polen

20-35 20-32 N^s^wer^^^fmbar



MPA BRAUNSCHWE1G
Seite 9 I Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-3682/8073-MPA BS vom

03.07.2019 iBMBMPA

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentllchen Bauprodukte (Fortsetzung)

Bauprodukt/
ggf. Verwendbarkeitsnachweis

Dicke
(Nennmaß)

[mm]

Rohdichte
(Nennwert)

[kg/m^]

Bauaufslchtliche 
Benennung 
nach BRL

Polyurethan- Hartschaum 
nach DIN EN 14308
Baustoffklasse gemäß DIN 4102-01 bZw. 
DIN EN 13501-1 bzw, gemäß gültigem 
verwendbarkeitsnachweis des Polyurethan- 
Hartschaum des jeweiligen Herstellers

40 ä30 mind.
normalentflammbar

SchaUmglas
nach DIN EN 14305 (unbeSchichtet) 
Baustoffklasse gemäß DiN 4102-01 bzw. 
DIN EN 13501-1 bzw. gemäß gültigem 
verwendbarkeitsnachweis des
Schaumglases des jeweiligen HerstellerS

30,
50

bzw.
60

90-165 nichtbrennbar

Mineralfasermatten bzw. -Schalen nach DIN 
EN 14303
Baustoffldasse gemäß DIN 4102-01 bzw. 
DIN EN 13501-1 bzw. gemäß gültigem 
verwendbarkeitsnachweiS der Mineralwolle 
des jeweiligen Hersteller

9-100 30-100 nichtbrennbar

Stahlblechmantel
0,5

bzw.
0,8

- nichtbrennbar

Die laut Landesbauordnung für das jeweilige Bauprodukt geforderte Übereinstim
mung/Konformität nach Tabelle 1 muss für die Anwendung gewährleistet sein.
Oie Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis 
erteilt wurde, ist bei der Prüfstelle hinterlegt.

2.2 Bestimmungen für die Ausführung der Rohrabschottungen „lM - LT“

2.2.1 Allgemeines

Für sämtliche in Abschnitt 2.2 beschriebenen Ausführungsvarianten 
- LT“ gelten die nachfolgend aufgeführten Randbedingungen.

JM

2.2.1.1 Zu verwendende Rohrisolierungen

Die erforrjerliche Dicke der vollständig um das jeweilige Mediumrohr angeordneten, durchgän- 
gigen Rohrisolierung bzw. Streckenisolierung {Rohrabschottungen „IM - LT“ in Verbindung mit 
einer Rohrisoiierung aus „CONEL FLEX EL“, „K-Flex H” sowie „ThermaSmart PRO“ bzw. 
„ThermaSmart ENEV“) kann in Abhängigkeit von den Rohrabmessungen und dem Abstand 
der Mediumrohre der nachfolgenden Übersicht 2 entnommen werden.
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Übersicht 2: Zuordnung der Tabellen und Anlagen zur jewelllgen Feuerwlderstandsklasse

R90 Rohrabschottung „IM - LT“ Tabelle 3a bis 3c. 4. 5a und 
6b Anlagen 1 bls 3 sowie 5 bis 7

R 120 Rohrabschottung „IM - LT“ Tabellen 6a, 6b, 7 und 8 Anlage 1, 2, 4, 5 und bis 7

Die im Bereich der Bauteillaibung angeordnete Rohrisolierung der Mediumrohre ist stets so 
um das Rohr zu legen, dass sie das Rohr an jeder Stelle dicht umschließt. Zudem muss bei 
einer mehrlagigen Rohisoiierung die jeweils obere Lage die darunter befindliche Lage an jeder 
Stelle dicht umschließen.

Zu verwendende Rohrisolierungen der Rohrabschottungen „IM - LT“ der Feuerwider- 
standsklasse R 90
Die Isolierung der Rohrabschottungen „IM - LT“ muss aus den nachfolgend aufgeführten Bau- 
produkten bestehen:

Polyurethan- Hartschaum nach DIN EN 14308 (mindestens normalentflammbar), der 
mit einem mindestens 0,5 mm dicken Stahlblech ummantelt ist, wobei der Stahlblech- 
mantel im Durchführungsbereich sowie unterhalb der „lntumeszierenden Matte plus“ 
vollständig zu entfernen ist,

Schaumglas nach DiN EN 14305 (nichtbrennbar),

Glaswolle (nichtbrennbare Mineralwolle mit einem Schmelzpunkt > 500°C und einer 
Rohdichte von 30 kg/m^ > p < 100 kg/m^),

Steinwolle (nichtbrennbare Mineralwolle mit einem Schmelzpunkt > 1000“C und einer 
Rohdichte von 30 kg/m^ > p < 100 kg/m^),

Synthese-Kautschuk (mindestens normalentflammbar) gemäß der Tabelle A bzw. 
gemäfi der Tabelle B

Tabelle A

„AF/Armaflex“

„flexen Kältekautschuk Plus“

„isopren Polar Plus“

„Kaiflex-KKplus"

Tabelle B

„flexen Heizungskautschuk Plus“

„INSUL TUBE H PLUS“

“isopren Plus“

„NH/Armaflex"

„Kaiflex HTplus“

„Kaiflex SHplus“ /s'

„OPTIFLEX plus"
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oder

Synthese-Kautschuk gemäß TabelIe 3b, 3c, 4, 5b, 6b bzw. 7 sowie gemäß der An
lagen 3 bis 6.

Zu verwendende Rohrisolierungen der Rohrabschottungen „IM • LT“ der Feuerwider- 
Standsklasse R 120
Die lsolierung der Rohrabschottungen JM - LT‘ muss aus

Glaswolle (nichtbrennbare Mineralwolle mit einem Schmelzpunkt > 500°C und einer 
Rohdichte von 30 kg/m^ > p < 100 kg/m^) oder

Synthese-Kautschuk (mindestens normalentflammbar) gemäß der Tabelle A

- Synthese-Kautschuk vom Typ „AEROFLEX HF“, „AEROFLEX KKS“, „K-Flex 
ST Plus“, „K-Flex ECO“ bzw. „Armaflex ultima“

bestehen.

2.2.1.2 Ausbildung der Stoßstellen der Rohrisolierung

Rohrlsollerung aus „Schaumglas“, „Glaswolle“ bzw. „Steinwolle“
Die stumpf aneinanderstoßenden Stoßstellen (z.B. Längsschnittkanten) der lsolierun- 
gen sind entsprechend den Montagerichtlinien der Hersteller bzw. entsprechend den 
anerkannten Regeln der lsolierungstechnik auszuführen.
Um die Rohrisolierung sind über eine Länge von mindestens I = 600 mm (gemessen 
ab Wandoberfläche) mindestens d = 0,8 mm dicke Drähte bzw. Stahlbänder anzuord- 
nen, die

- untereinander einen Abstand von a ^ 150 mm,

- beidseitig der leichten Trennwand zur Wandoberfläche einen Abstand von jeweils 
50 mm £ a £ 100 mm und

- im Bereich des Querstoßes der Rohrisolierungen so angeordnet werden, dass die 
beiden unmittelbar neben dem Querstoß befindlichen Drähte bzw. StaNbänder ei- 
nen Abstand zum Querstoß von 50 mm s a :£ 100 mm

aufweisen.

Zwischen der Rohrisolierung und der „lntumeszierenden Matte pl 
Satz (ier vg. Drähte bzw. Stahlbänder verzichtet werden.

Rohrisolierung aus Polyurethan

Die stumpf aneinanderstoßenden Stoßstellen (z.B. Längsschnitlkanten) der lsolierun- 
gen sind entsprechend den Montagerichtlinien der Hersteller bzw. entsprechend den 
anerkannten Regeln der lsolierungstechnik auszuführen.

Um die Rohrisolierung ist über die gesamte Länge des Brandabschnitts ein mindestens 
d = 0,5 mm dickes Stahlblech zu führen, dass (die Rohrisolierung dicht und vollständig 
umschließt. Besteht der Stahlblechmantel aus einem längsgeschlitzten Stahlblech 
müssen sich die Querkanten des Stahlblechzylinders überlappen und dicht schließen.
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lm Durchführungsbereich sowie unterhalb der „lntumeszierenden Matte plus“ ist der 
Stahlblechmantel vollständig zu entfernen.

Rohrisolierung aus Synthese- Kautschuk
Die stumpf aneinanderstoßenden Stoßstellen (z. B. Schnittkanten) sind mit entspre- 
chenden Reinigern des Herstellers der Synthese- Kautschuk- lsolierung zu reinigen 
und mit entsprechenden Spezialklebern miteinander zu verkleben.
Bei Verwendung von geschlitzten Schläuchen bzw. Platten

- ist zudem die Längsschnittkante der Rohrisolierung vollständig mit einem 
selbstklebenden etwa d = 3 mm dicken und mindestens b = 50 mm breiten 
Band aus Synthese- Kautschuk abzudecken, wobei das Band und die Rohriso- 
lierung aus demselben Synthese- Kautschuk bestehen müssen,

- sind die Längsschnittkanten der Rohrisolierung über eine Länge von mindes- 
tens I = 600 mm (gemessen ab Wandoberfläche) im Bereich der Rohrunter- 
seite anzuordnen („16 Uhr bis 20 Uhr“- Anordnung) und

- sind, bei einer mehrlagigen Anordnung der Synthese- Kautschuk- lsolierung. 
die Längsschnittkanten der Rohrisolierung um mindestens 30° zueinander ver- 
setzt anzuordnen, wobei lediglich die Längsschnittkante der äußersten Lage 
der Rohrlsollerung vollständig mit einem selbstklebenden etwa d = 3 mm di
cken und mindestens b = 50 mm breiten Band abzudecken ist, das aus dem
selben Synthese- Kautschuk wie die Rohrisolierung bestehen muss.

Grundsätzlich dürfen um die Synthese- Kautschuk- lsolierung keine Drähte bzw. Stahl- 
bänder geführt werden.

Rohrisolierung aus „ThermaSmart PRO“ bzw. „ThermaSmart ENEV“
Die stumpf aneinanderstoßenden Stofistellen (z, B. Schnittkanten) sind mit entspre- 
chenden Reinigern des Herstellers der Polyethylenschaum- lsolierung zu reinigen und 
mlt entsprechenden Spezialklebern miteinander zu verkleben.
Grundsätzlich dürfen um die „ThermaSmart PRO“- bzw, „Therma 
rung keine Drähte bzw. Stahlbänder geführt werden.

2.2.1.3 Rohrisolierung im Bereich von RohrscheIlen

Im Bereich von Rohrschellen und ihrer Halterung ist die Rohrisolierung 
zwischen der Rohrisolierung und der Halterung der Rohrschelle ein 
b = 1 mm bis b = 2 mm breiter Ringspalt verbleibt.
Weist der zwischen der Rohrisotierung und der Halterung der Rohrschelle befindliche Ring
spalt eine Breite von mehr als b = 2 mm auf, sind mindestens b = 125 mm breite Abdeckungen 
aus demselben Isoliermaterial und mit derselben Dicke wie die Rohrisolierung so im Bereich 
der Rohrschelle anzuordnen, dass der Ringspalt vollständig verdeckt wird. Dabei ist die Abde
ckung mit entsprechenden Spezialklebern (bei Verwendung einer Synthese- Kautschuk- lso- 
lierung) bzw. mit Wasserglaskleber (bei Verwendung einer Rohrisoiierung aus Schaumglas, 
Polyurethan- Hartschaum bzw. Mineralwolle) mit der Rohr- bzw. Schutzisolierung zu verkle
ben.
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2.2.1.4 Einbauvarianten in Abhängigkeit der Dicke und Bauart der leichten Trennwand

Der Einbau der Rohrabschottung ist abhängig Von der Bauart und der Dicke der leichten 
Trennwand, wobei in Abhängigkeit der Einbauvariante die nachfolgend aufgeführten Randbe
dingungen einzuhalten sind:

Variante 1 - Einbau in d « 100 mm dlcke Trennwände gemäß DIN 4102-4 :1994- 
03, Tabelle 48, bzw. gemäß allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeug
nis mlt elner lnnenllegenden Dämmung aus Steinwolle (nichtbrennbar, 
Schmelzpunkt 2:1000®C, p ^ 100 kg/m^)

Der maximal b = 30 mm breite Ringspalt zwischen der Rohrabschottung und der Bauteillai
bung ist hohlraumfüllend dicht mit Fugengips bzw. Ansetzbinder zu verschließen. Wahlweise 
darf der Ringspalt beidseitig der leichten Trennwand in Beplankungsdicke, mindestens jedoch 
I = 20 mm tief, mit Fugengips bzw. Ansetzbinder ausgefüllt und der verbleibende Hohlraum 
vollständig dicht mit Mineralwolle (Schmelzpunkt > 1000°C, Baustoffklasse A gemäß DIN 
4102-01, Stopfdichte p > 100 kg/m^) ausgestopft werden.

Variante 2 - Einbau in Trennwände mit einer Dicke d > 100 mm gemäß 
DIN 4102-4 :1994-03, Tabelle 48, DIN 4102-4 ; 2016-05, Tabelle 10.2 bzw. 
gemäß allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnls mlt einer innen
liegenden Dämmung aus Steinwolle (nichtbrennbar, Schmelzpunkt 
^1000“C,p^100 kg/m®)

Im Wanddurchführungsbereich ist eine der nachfolgend aufgeführten Zusatzmaßnahmen vor- 
zu nehmen;

Einbau von Blechhülsen oder Halbschalen bzw. Rahmen aus nichtbrennbaren 
Bauplatten (Baustoffklasse A nach DIN 4102) aus Gips-, Gipsfaser- oder Kalzl* 
umsilikatplatten
Die Länge der Blechhülsen, Halbschalen bzw. Rahmen muss der Wanddicke entspre- 
chen, wobei die Blechhülsen beidseitig bündig mit der Wandoberfläche bzw. der Ober- 
fläche der Aufleistung abschließen müssen.
Der Ringspalt zwischen den Blechhülsen, Halbschalen bzw. Rahmen und dem hin- 
durchgeführten Rohr ist gemäß Abschnitt 2.2.3, Variante 1, zu verschließen.
Bei Verwendung von Halbschalen bzw. Rahmen ist auf die Längskanten zwischen 
den einzelnen Halbschalen bzw. Platten über ihre gesamte Ansetz-
binder so zu streichen, dass keine Spalte zwischen den eiipi^^a Halö^^len bziw. 
zwischen den einzelnen Rahmenplatten verbleiben.

Einbau von zusätzlichen Wandstielen und Riegeln
lm Bereich der Rohrdurchführung sind zusätzliche Wand 
ordnen, dass diese die Laibung der Wandöffnung bilden, 
auf diesen Stahlblechprofilen in bestimmungsgemäßer Weise be 
Ringspalt ist gemäß Abschnitt 2.2.1, Variante 1, zu verschließen.

o anzu- 
ung muss 

Igt werden. Der

Auf zusätzliche Maßnahmen kann verzichtet werden, wenn die Brette des Luftspalts zwischen 
der innenliegenden Dämmung und der Beplankung maximal b = 10 mm, die Dicke der Däm
mung mindestens d = 40 mm, die Rohdichte der Dämmung mindestens p = 100 kg/m^ und der 
Schmelzpunkt der Dämmung > lOOO'C beträgt.
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Variante 3 - Einbau ln leichte mit einer Dlcke d > 100 mm gemäß allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfeeugnis mit einer innenliegenden Dämmung mit 
einem Schmelzpunkt < 1000°C

In der Bauteilöffnung sind Blechhülsen, Halbschalen bzw. Rahmen entsprechend Abschnitt 
2.2.1, variante 2, anzuordnen.

Zudem ist beidseitig der Wand eine rings um die Rohrabschottung angeordnete, umlaufend 
mindestens b = 200 mm breite und mindestens d = 12,5 mm dicke Aufleistung aus nichtbrenn
baren Gips-, Gipsfaser- bzw. Kaiziumsilikat- Platten anzuordnen, die bündig mit der Laibung 
der Kernbohrung abschließt und die mit Hilfe von Stahlschrauben, die untereinander einen 
Abstand von maximal a = 150 mm aufweisen (jedoch mindestens zwei Schrauben je Bauplal- 
ten-Seite) an der Trennwand befestigt wird.

2.2.1.5 Gruppenanordnungen

Die Rohrabschottungen „IM - LT“ dürfen in Gruppen angeordnet werden (siehe Anlage 7), 
wenn die nachfolgend aufgeführten Randbedingungen eingehalten werden

die Schutzisoüerungen benachbarter Rohre dürfen sich berühren, wobei die einzelnen 
Gruppen nur „einreihig“ angeordnet werden dürfen,
der Abstand der Gruppen untereinander muss mindestens a = 200 mm (gemessen 
zwischen den Schutzisolierungen) betragen, wobei

- bei horizontal angeordneten Gruppen der Abstand zwischen den Gruppen auf 
a = 100 mm verringert werden darf, wenn sich mittig zwischen den Gruppen ein 
über die gesamte Höhe der Trennwand verlaufendes Ständerprofil befindet, an 
dem die „GKF“ - Beplankung der leichten Trennwand befestigt ist und

■ der Abstand der horizontal bzw. vertikal angeordneten Gruppen zu angrenzenden 
Massivdecken bzw. -wänden auf a = 100 mm verringert werden darf.

Beispiele für „Gruppenanordnungen'' sind der Anlage 7 zu entnehmen.

2.2.1.6 Abstände zu anderen Rohr- oder Kabelabschottungen sowie zu anderen Öffnungen 
oder Einbauten
Der Abstand der zu verschließenden Bauteilöffnung der Rohrabschottungen „IM - LT“ zu 
anderen Rohr- oder Kabelabschotlungen sowie zu anderen Öffnungen oder Einbauten 
muss den Angaben der nachfolgenden Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2: Abstände zu anderen Rohr- oder Kabelabschottungen sowie zu anderen Öffnungen 
oder Einbauten

Abstand der Rohrabschottung zu Größe der nebeneinander 
liegenden Öffnungen

Abstand zwischen 
den Öffnungen

anderen Rohr- oder KabelabschottUngen

eine/beide Öffnungfen)
> 400 x 400 mm ä 200 mm

beide Öffnungen 
< 400 X 400 mm > 100 mm

anderen Öffnungen oder Einbauten

eine/beide Öffnung(en)
> 200 X 200 mm £200 mm

beide (Öffnungen 
< 200 X 200 mm SlOOmrr:? V

W
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2.2.2 Einbau der Rohrabschottungen „IM • LT“

2.2.2.1 Rohrabschottung „IM - LT“ ohne zusätzliche Maßnahmen • Anlage 1

Die Rohrabschottung muss aus

einer durchgängigen Isolierung (Rohrummantelung) gemäß Abschnitt 2.2.1 und

einer um die lsolierung gewickelten Matte aus dem im Brandfall aufschäumenden Bau- 
stoff „lntumeszierende Matte plus“

bestehen.

Es sintd stets mindestens zwei, jeweils mindestens I = 125 mm lange, zweilagige Brandschutz- 
Streifen aus der „lntumeszierenden Matte plus“ beidseitig der Wand so anzuordnen, dass

Jeder Brandschutzstreifen beidseitig der Wand jeweils I = 75 mm weit aus (Jer Wand 
ragt,

jeder Brandschutzstreifen mit mindestens zwei Stück d = 0,8 mm dicken Drähten bzw. 
Stahlbändern, a < 60 mm, gesichert wird, wobei ein Draht bzw. Stahlband zu beiden 
Seiten der Wand jeweils in einem Abstand von a = 30 mm zur Wandoberfläche anzu- 
orrdnen ist und

bei Rohrabschottungen „IM - LT" der Feuerwlderstandsklasse R 120 die Brandschutz
streifen innerhalb der Wand vollständig, d.h, ohne Unterbrechung durch die Wand ge- 
führt werden.

Bei Verwendung von Mineralfasern (Baustoffklasse A nach DIN 4102) darf die „Intumeszie- 
rende Matte plus" einlagig ausgeführt werden.

Die erforderliche Art und Dicke der durchgehenden lsolierung in Abhängigkeit von den Rohr- 
malerialien und den Rohrabmessungen kann den in der nachfolgenden Übersicht 3 aufgeführ- 
ten Tabellen zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis entnommen werden.

Übersicht 3: Zuordnung der Anwendungsbereiche zu den „abP“- Tabellen

Bauteil
Feuerwlderstandsklasse der 
Rohrabschottung
„IM - LT“

zugehörige Tabelle
Seite auf der die 
zugehörige Taloelle 
aufgeführt ist

Leichte
Trennwand R90 Tabellen 3a bis 3c Seite 22 und 23

Leichte
Trennwand R 120 Tabellen 6a und 6b Seite 25

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau 
che Maßnahmen sind der Anlage 1 und 6 zu e

ng JM - LT“ ohne zusätzli-



MPA BRAUNSCHWEIG
Seile 16 I AiIgemeiries bauaufslciitIiches Prüfzeugnis Nr. P-3682/8073-MPA BS vom

03.07.2019 IBMBMPA

2.2.2.2 Rohrabschottung „IM - LT“ mitzusätelicher Schutzisolierung - 
Anlage 2

Die Rohrabschottung muss aus

- einer durchgängigen Isolierung (Rohrummantelung) gemäß Abschnitt 2.2.1,

- einer um die Isolierung gewickelten Matte aus dem im Brandfall aufschäumenden Bau- 
stoff „lntumeszierende Matte plus" und

- einer zusätzlichen sog. Schutzisolierung 

bestehen.

Es sind stets mindestens zwei, jeweils mindestens I = 125 mm lange, zweilagige Brandschutz- 
Streifen aus der „lntumeszierenden Matte plus“ beidseitig der Wand so anzuordnen, dass

jeder Brandschutzstreifen beidseitig der Wand jeweils I = 75 mm weit aus der Wand 
ragt,

jeder Brandschutzstreifen mit mindestens zwei Stück d = 0,8 mm dicken Drähten bzw. 
Stahlbändern, a < 60 mm, gesichert wird, wobei ein Draht bzw. Stahlband zu beiden 
Seiten der Wand jeweils in einem Abstand von a = 30 mm zur Wandoberfläche anzu- 
ordnen ist und

bei Rohrabschottungen „IM - LT' der Feuerwlderstandsklasse R 120die Brandschutz- 
Streifen innerhalb der Wand vollständig, d.h. ohne Unterbrechimg^irötijaj^^and ge- 
führt werden.

Um die jeweilige „lntumeszierende Matte plus“ ist beidseitig de 
I = 300 mm bzw. I = 400 mm lange, unterschiedlich dicke Schutz! 
aus demselben Material iwie die Rohrisolierung bestehen muss untiLaeren 
Abschnitt 2.2.1 beschrieben auszuführen und anzuordnen sind. Dle 
stets bündig mit der Wandoberfläche abschließen.

jeweils 
n, die 
wie in 

g muss

Die erforderliche Art und Dicke der durchgehenden lsolierung in Abhängigkeit von den Rohr- 
materialien und (den Rohrabmessungen kann den in der nachfolgenden Übersicht 4 aufgeführ- 
ten Tabellen zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis entnommen werden.

Übersicht 4: Zuordnung der Anwendungsbereiche zu den „abP“- Tabellen

Bauteil
FeuerwlderStandsklasSe der 
Rohrabschottung
„IM - LT"

zugehörige Tabelle
Seite auf der die 
zugehörige Tabelle 
aufgeführt ist

Leichte
Trennwand R90 Tabellen 4, 5a und 5b Seite 24 und 25

Leichte
Trennwand R120 Tabellen 7 und 8 Selte 26

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der Rohrabschottung „IM - LT" mit zusätzlicher 
Schutzisolierung sind der Anlage 2 und 6 zu entnehmen.
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2.2.2.3 Rohrabschottung „IM • LT“ mit zusätzlicher Schutzisolierung und Stahlblechzylinder • 
Anlage 3 und 4

Die Rohrabschottung muss aus

- einer durchgängigen Isolierung (Rohrummantelung) gemäß Abschnitt 2.2.1,

- einer um die Isolierung gewickelten Matte aus dem im Brandfall aufschäumenden Bau- 
stoff „lntumeszierende Matte plus“,

- einer zusätzlichen sog. Schutzisolierung und

- einem um die Schutzisolierung geführten Stahlblechzylinder 

bestehen.

Es sind stets mindestens zwei, jeweils mindestens l = 125 mm lange, zweilagige Brandschutz- 
Streifen aus der „lntumeszierenden Matte plus" beidseitig der Wand so anzuordnen, dass

Jeder Brandschutzstreifen beidseitig der Wand jeweils l = 75 mm weit aus der Wand 
ragt,

jeder Brandschutzstreifen mit mindestens zwei Stück d = 0,8 mm dicken Drähten bzw. 
Stahlbändern, a < 60 mm, gesichert wird, iwobei ein Draht bzw. Stahlband zu beiden 
Seiten der Wand jeweils in einem Abstand von a s 30 mm zur Wandoberfläche anzu- 
ordnen ist und

bei Rohrabschottungen „IM - LT“ der Feuerwlderstandsklasse R 120 die Brandschutz- 
Streifen innerhalb der Wand vollständig, d.h. ohne Unterbrechung durch die Wand ge
führt werden.

Wahlweise darf ein mindestens l = 250 mm langer Brandschutzstreifen aus der „lntumeszie- 
renden Matte plus“ beidseitig der Wand angeordnet werden, wobei

- der Brandschutzstreifen beidseitig der Wand jeweils l = 75 mm weit aus der Wand ragt,

- der Brandschutzstreifen mit mindestens drei Stück d =0,8 mm dicken Drähten bzw, 
Stahlbändern, a = 80 mm, gesichert wird, wobei ein Draht bzw. Stahlband zu beiden 
Seiten der Wand jeweils in einem Abstand von a = 30 mm zur Wandoberfläche anzu- 
ordnen ist und

bei Rohrabschottungen „IM - LT“ der Feuerwlderstandsklasse R 120 die Brandschutz-
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Rohrabschottungen R 90 gemäß Anlage 3

Werden Stahl-, Guss- bzw. Edelstahlrohre mit einem Rohraußendurchmesser von d s 330 mm 
und einer Rohrwandstärke von mindestens s = 3,0 mm durch die leichte Trennwand geführt, 
ist um die jeweilige „lntumeszierende Matte plus“ beidseitig der Wand jeweils eine mindestens 
d = 40 mm dicke und mindestens l = 600 mm lange Schutzisolierung aus Steinwolle (nicht- 
brennbare Mineralwolle mit einem Schmelzpunkt von > 1000°C und einer Rohdichte von 
30 kg/m^ 2 p £ 100 kg/m^) zu führen.

Werden Stahl-, Guss- bzw. Edelstahlrohren mit einem Rohraußendurchmesser von 
330 mm < d s 406 mm und einer Rohrwandstärke von mindestens s = 6,3 mm durch die 
leichte Trennwand geführt, muss beidseitig der Wand eine mindestens d = 38 mm dicke und 
min(destens l = 400 mm lange Schutzisolierung angeordnet werden, die aus demselben Mate- 
rial wie die durchgängige Rohrisolierung bestehen muss.

Rohrabschottungen R 120 gemäß Anlage 4

Um die jeweilige „lntumeszierende Matte plus" muss beidseitig der Wand jeweils eine mindes- 
tens d = 30 mm dicke bzw. mindestens d = 38 mm dicke und stets jeweils mindestens 
l = 400 mm lange Schutzisolierung angeordnet werden,

- die aus demselben Material wie die durchgängige Rohrisolierung bestehen muss bzw.

- die wahlweise aus Steinwolle (nichtbrennbare Mineralwolle mit einem Schmelzpunkt 
von > 1000°C und einer Rohdichte von 30 kg/m^ £ p s 100 kg/m^) besteht.

Rohrabschottungen R 90 und R 120 gemäß Anlage 3 und Anlage 4

Die Stoßstellen der jeweiligen Schutzisolierung sind wie in Abschnitt 2.2.1.2 beschrieben aus
zuführen und anzuordnen, wobei die Schutzisolierung stets bündig mit der Wandoberfläche 
abschließen muss.

Um die Schutzisolierung ist jeweils ein Stahlblechzylinder zu füht^,Ä!©bei nM|)chtlich der 
konstruktiven Ausbildung des Stahlblechzylinders die nachfolge^auMefQhr1jK^1|^dbedin- 
gungen einzuhalten sind: p

- die Dicke des um die Schutzisolierung geführten StahlblecS^inder rnö^^mmdestens 
d = 0,8 mm betragen.

- der Stahlblechzylinder muss stets bündig mit der Wandoberfläche abschließen,

die Längskanten des Stahlblechzylinders müssen sich um mindestens 30 mm überlap- 
pen und sind mit drei Blechtreibschrauben 4,2 x 13 mm bzw. mit drei Blechtreibschrau- 
ben 4,2 x 9 mm zu befestigen; wahlweise können die Querkanten des Stahlblechzylin
ders mit drei Hohlnieten 3,2 x 9 mm bzw. 3,2 x 6 mm befestigt werden,

die Stahlblechzylinder werden über sechs gleichmäßig über den Umfang des Stahl
blechzylinders angeordnete und punktangeschweißte bzw. genietete Stahllaschen, 
b X l X (d = 30 mm x 65 mm x 0,8 mm, an der Wand befestigt,
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- die Befestigungsmittel der Stahlblechzylinder sind aus Stahl herzustellen und es müs
sen Hohlraumdübel aus Stahl verwendet werden, die entsprechend den technischen 
Unterlagen (Montagerichtlinien) bzw. ggf. den Vorgaben einer Zulassung (abZ, ETA 
oder ETB) einzubauen slnd. ln jedem Fall muss die Eignung der Dübel für den Unter- 
grund und die Anwendung auch für den kalten Einbauzustand nachgewiesen sein und

- die Stahllaschen sind untereinander

- um 90°; bei einem Auliendurchmesserder Isolierung von D < 150 mm bzw.

- um 60°: bei einem Aufiendurchmesserder lsolierung von D > 150 mm 

zu versetzen.

In den Tabellen der Anlage 3 und 4 ist die erforderliche Art und Dicke der durchgehenden 
Isolierung sowie der Schutzisolierung in Abhängigkeit von den Rohrmaterialien und den Rohr- 
abmessungen untereinander angegeben.

Der Abstand (der Rohrabschottungen JM - LT“ mit zusätzlicher Schutzisolierung und Stahl- 
blechzylinder muss untereinander mindestens a = 100 mm - gemessen zwischen den Stahl
blechzylindern - betragen.

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der Rohrabschottung „IM - LT“ mit zusätzlicher 
Schutzisolierung und Stahlblechzylinder sowie die Abmessungen der Mediumrohre sind der 
Anlage 3 bzw. 4 zu entnehmen.

2.2.3 Rohrabschottung „IM - LT“ in Verbindung mit „AEROLINE INOX COMBI SPLIT 100“* 
und „AEROLINE INOX SPLIT 100“> Rohren der Feuerwlderstandsklasse R 90 und 
R120- Anlage 5

Die Rohrabschottung „IM - LT“ darf in Verbindung mit „AEROLINE INOX COMBI SPLIT 100“- 
und „AEROLINE INOX SPLIT 100“- Rohren (nachfolgend „AEROLINE INOX SPLlT- Rohre 
genannt) gemäß der Anlage 5 ausgeführt werden.

Bei den „AEROLINE INOX SPLlT“- Rohren handelt es sich um vorisolierte Rohrleitungen für 
thermische Solaranlagen, die aus einem Vor- und einem Rücklaufstrang bestehen, wobei Vor- 
und Rücklaufstrang unmittelbar aneinander liegen, d.h. die .AEROLINE INOX SPLIT“- Rohre 
wertden stets als sog. „Zwillingspärchen“ (s. Anlage 5) ausgeführt. Der Vor- und Rücklaufstrang 
besteht jeweils aus einem flexiblen Edelstahlwellrohr, welches werkseitig mit einem Synthese- 
Kautschuk- Schlauch aus „AEROFLEX KKS“ isoliert ist, der außenseitig zusätzlich mit einer 
Poiyolefine- Schutzfolie kaschiert ist. Zusammen mit den „Zwillingspärchen“ darf ein halogen
freies Kabel 2 x 0,75mm^ durch die Wand geführt werden.

Um die vg. Rohrisolierung sowie das vg. Kabel ist der mindestens 2 x 125 mm breite Brand- 
schutzstreifen aus der „lntumeszierenden Matte plus" so zu legen, dass er dicht an der 
Rohrisoiierung und dem Kabel liegt.

Jeder Brandschutzstreifen ragt beidseitig der Wand jeweils l = 75 
Abschnitt 1.2.1 und ist jeweils mit mintdestens zwei Stück d = 0, 
Stahlbändern, a < 60 mm, zu sichern. Es ist ein Draht bzw. Stah 
Bauteils jeweils in einem Abstand a = 30 mm zur Oberfläche der

gemäß 
n bzw. 
:en des
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Der vg. BrandschUtzstreifen muss stets aus zwei Lagen der „lntumeszierenden Matte plus“ 
bestehen, wobei keine Überlappung notwendig ist.

Zudem sind die nachfolgend aufgeführten Randbedingungen einzuhalten:

der Abstand zwischen den als „Zwillingspärchen“ ausgeführten Rohrabschottungen - 
gemessen zwischen den Rohrisolierungen - beträgt mindestens a = 100 mm,

die zwischen der „lntumeszierenden Matte plus“ bzw. der Rohrisolierung und der 
Wandlaibung Verbleibende Restfuge wird in gesamter Wanddicke hohlraumfüllend 
dicht mit formbestän(digen, nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. Mörtel, Beton oder 
Gips verschlossen und

ansonsten werden die konstruktiven Randbedingungen sowie die Anwendungsberei- 
che gemäß der Anlage 5 eingehalten.

Die Brandschutzstreifen sind innerhalb der Wand stets so anzuordnen, dass sie vollständig, 
d.h. ohne Unterbrechung durch die Wand geführt werden.

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der Rohrabschottung JM - LT" bei Einbau in 
mindestens d = 100mm dicke leichte Trennwände in Verbindung mit „AEROLINE INOX 
COMBI SPLlT 100"- und „AEROLINE INOX SPLlT 100“- Rohren können der Anlage 5 ent- 
nommen werden.

2.2.4 Rohrabschottung „IM - LT“ mit durchgehender Streckenisollerung aus „ThermaSmart 
PRO“ bzw. „ThermaSmart ENEV“ ln Massivwänden (Feuerwlderstandsklasse R 90) - 
Anlage 6

Rohrabschottungen „IM - LT“ mit einer durchgehenden Streckenisolierung aus „ThermaSmart 
PRO“ bzw. „ThermaSmart ENEV“ sind wie auf der Anlage 6 dargestellt auszuführen, wobei 
die nachfolgend aufgeführten Randbedingungen einzuhalten sind:

- die beiden jeweils mindestens l = 125 mm langen, zweilagige Brandschutzstreifen aus 
der „lntumeszierenden Matte plus“ sind beidseitig der Wand anzuordnen,

- jeder Brandschutzstreifen muss beidseitig der Wand jeweils l = 75 mm weit aus der 
Wand ragen,

- jeder Brandschutzstreifen muss mit mindestens zwei Stück d = 0,8 mm dicken Drähten 
bzw. Stahlbändern, a < 60 mm, gesichert werden, wobei ein Draht bzw. Stahlband zu 
beiden Seiten der Wand jeweils in einem Abstand von a = 30 mm ziXLWaQdoberfläche 
anzuordnen ist,

/5 •'"
- um die jeweilige „lntumeszierende Matte plus“ ist beidseitig 

destens l = 300 mm lange, unterschiedlich dicke SchutzisO] 
ordnen, die aus demselben Material wie die Rohhsolierun 
stets bündig mit der Wandoberfläche abschließt und

- die konstruktiven Randbedingungen sowie der Anwendungsbe>§i^,9fl^^Anlage 6 
zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis müssen eingeRält^ werden.

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der Rohrabschottung „IM - LT" mit einer durch
gehenden Streckenisolierung aus „ThermaSmart PRO" bzw. „ThermaSmart ENEV“ bei Einbau 
in Massivwände sind der Anlage 6 zu entnehmen.
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2.2.5 Gemeinsame Verlegung nichtbrennbarer Rohre der Rohrabschottung „IM - LT“ mit 
„PVC-U“- Rohren ^ 0 40 mit einer „Conlit“- lsolierung der Feuerwlderstandsklasse 
R90 und R 120

Kupfer-, Stahl-, Guss- und Edelstahlrohre s 89 mm dürfen gemeinsam mit „PVC-U“- Rohren 
< 0 40 mm durch die leichte Trennwand geführt werden, wenn die nachfolgend aufgeführten 
Randbedingungen elngehalten werden;

- die Kupferrohre weisen eine Rohrwandstärke von mindestens s = 2,0 mm auf,

- um die vg. Kupferrohre wird eine durch die Wand geführte, d = 19 mm bis d = 100 mm 
dicke Rohrisolierung aus „Armaflex Ultima“ bzw. aus einer Synthese-Kautschuk-lso- 
lierung gemäß Tabelle A zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ge- 
führt,

- die Länge der „Armaflex Ultima“- bzw. „Tabelle A‘’-lsolierung beträgt beidseitig der 
Wand jeweils mindestens l = 600 mm.

- das isolierte Kupferrohr wird mit einer beidseitig der Wand angeordneten, d = 19 mm 
bis d = 32 mm dicken und jeweils mindestens l = 300 mm langen „Armaflex Ultima“- 
bzw. „Tabelle A“- Schutzisolierung ummantelt, wobei die Rohrisolierung und die 
Schutzisolierung aus demselben Synthese-Kautschuk bestehen müssen,

- ansonsten werden die Randbedingungen gemäß Abschnitt 2.2.2.2 („Bestimmungen 
für die Ausführung der Rohrabschottung JM - LT“ mit zusätzlicher Schutzisolierung“) 
eingehalten,

- die „PVC-U“- Rohre weisen elne Rohrwandstärke von mindestens s = 3,50 mm auf 
und werden mit einer einlagigen, mittig durch die Wand geführten mindestens 
d = 20 mm dicken und insgesamt mindestens l = 1000 mm langen „Conlit 150 U“- 
Rohrschale ummantelt,

- die mit einer Aluminium-Gitterfolie kaschierte „Conlit 150 U“- Rohrschale wird kon- 
zentrisch und eng am Rohr liegend um das „PVC-U“- Rohr geführt, wobei ihre beiden 
Längsschnittkanten stumpf aneinanderstoßen,

- um die Rohrschalen werden mindestens 6 Wicklungen aus einem mlndestens 
d = 0,6 mm dicken Stahldraht geführt, wobei dle erste Umwicklung beidseitig der 
Wand jeweils in einem Abstand von a = 30 mm zum freien Ende der Rohrisoiierung 
anzuordnen ist und

- der verbleibende b = 20 mm breite Ringspalt zwischen der Wandlaibung und den 
Rohrisolierungen wird beidseitig der Trennwand in Beplankungsdicke hohlraumfül- 
lend dicht mit Gipsspachtel und der zwischen den Beplankungen verbleibende Ring- 
spalt mlt nichtbrennbarer Steinwolle (Stopfdichte etwa 90 kg^p^|0i^fijf5%kg/m^ 
Schmelzpunkt > 1000°C nach DIN 4102-17) dicht verschlösse^

Die Rohrisolierungen der beiden vg. Rohrabschottungen dürfen sich

2.2.6 Anwendungsbereiche der Rohrabschottung „IM - LT“ bei Einbau 
wände

In den nachfolgend aufgeführten Tabellen sind die Anwendungsbereiche der Rohrabschottung 
„IM - LT“ (jer Feuerwlderstandsklasse R 90 (Abschnitt 2.2.5.1) bzw/. R 120 (Abschnitt 2.2.5.2) 
bei Einbau in leichte Trennwände zusammengefasst.
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2.2.6.1 Rohrabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90

Tabelle
3a R90 Leichte Trennwand Abstand 

a ä 0 mm „IM - LT“
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Tabelle
3b R90 Leichte Trennwand Abstand 

aä 100 mm „IM - LT“

Material

Rohr-
au&en-
durch-
messer

d
[mm]

Rohr- 
wand- 

stärke s
[mm]

Dick« c 
[mm]

Isolierung

Typ

gern.
Tab.A

INSUL
TUBE®
bzw.

INSUL
TUBE®Coil

AE

FIRO

ROFLE)

KKS

(...

HF ST

K-Flex..

ST
Plus ECO

Kupfer
Stahl,
Guss.

Edelstahl

<54,0 >1,5

19-100 X - - X X X X

25-100 X X X X X X X X

>54,0
5 88.9 >2,0 25-100 X - - X - - X

Tabeiie
3c R90 Lelchte Trennwand’' Abstand 

a> 100 mm „IM - LT“

Material

Rohr-
außen*
durch-
messer

d
[mm]

Rohr- 
wand* 

stärke s
[mmj

Dicke c 
[mm]

Länge L pro 
Seite 
[mm]

Isolierung

Typ

CONEL FLEX 
EL« K-Flex H«

Kupfer
Stahl,
Guss,

Edelstahl

S28,0 £1,0 10-32

2 700

X X

>42,0
£54,0 >1.3 25-100 X

/er
1) die Dicke der Ieichlen Trennwand muss mIndestens d - 125 mm betragen
2) die 2-Iagige „IntumeszIerende Matte pIus“ muss eine Überlappungslange von mindesten^r iJsjntIm ^

l*
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Tabelle
4 R90 Lelchte Trennwand Abstand 

a 2 0 mm „IM - LT“

mit zusätzlicher Schutzisolierung (19 mm £ d £ 32 mm und L1300 mm/Seite • Schutz- und Rohrisolierung 
sind aus demselben Material)

Material

Rohr-
außen*
durcli-
messe,

d
[mm]

Rohr-
wand*
stärke

s
[mm]

IsolIerung

DIcke c 
[mm]

Typ

gern.
Tab.

A

INSUL
TUBE*
bzw.

INSUL
TUBE®

coII

AER0FLEX...

FIRO KKS HF

K-FIex...

ST ST
PIus

Arma
flex...

uitima

SteInwolle 
(nicht- 

brennbar, 
Schmelzpunkt 

ä1000-C, 
Rotiöichte 
2 30 kg/m’ 

und
S 100 kg/m’)

Kupfer.
Stahl,
Guss,

Edelstahl

9-100
s28,0 i. 1.0

13-100

>28,0
s54,0 >1,5 30-100

>54,0
£68,9

19-100
ä2,0

30-100 X-

Stahl,
Guss,

Edelstahl

>28,0
S54,0 21,5 13-100

Tabelle
5a R90 Lelchte Trennwand Abstand 

a ä 100 mm ,,IM - LT"

mit zuSätzlicher Schutzisolierung aus Mineratwolie (Schutz- und Rohrisoiierung sind aus de

MateriaI

RohrauBen* 
durch* 

messet d

Rohr- 
Wand

stärke $

Rohr- 
isolIerung 

DIcka c

Schutzisolierung \*

Dicke

[mm]

Länge pro 
Seite

[mm][mm] [mm] [mm]

Kupfer <54 ä 1,5 9-60 19-32 >300 StsInwolle 
(niciitbrennbar, 

Schmelzpunkt Z 1000°C, 
Rohdichte 2 30 kg/m^ 

und
S100 kg/m’)

Synthese- Kautschuk 
gemäß TabeIIe AStahI,

Guss,
EdeIstahI

>54,0
S 204,0 2 2,0 30-100 19-32

ä 300''> 
bzw.

> 400.2>

> 204,0 
<219,1

2 4,5 32-100 32
ä400

£5,6 30-100 19-32

>54,0
S 204.0’5> ä2,0 30-100 30 >400

GIaswolie 
(nIditbrennbar, 

Schmelzpunkt > 500°C, 
Rohdichte z 30 kg/m® 

und
S100 kg/m^)

> 204.0 
S219,r‘> 2 5,6 30-100 30 >600

*1) Länge L der Schutösotierung bei einem Rohraußendurchmesser von d s 160 mm 
*2) Länge L der Sdiutzlsolierung bei einem Rohraußendurchmesser von 160 mm < d s 204 mm 
*3) die Brandschutzmatle muss 2- Iagig mH einer ÜberIappungsIänge von ül =0 mm ausgeführt werden 
*4) die 1- Iagige Brandschutzmatte muss eine ÜberIappungsIänge von 4 ^ 75 mm sufweIsen
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Tabelle
5b R90 Leichte Trennwand Abstand 

a> 100 mm „IM - LT“

mit zusätzlicher Schutzisolierung (19 mm £ d £ 32 mm und L1300 mm/Seite) aus Synthese- Kautschuk

Schutzisolierung
Rohraußen- Rohr* Rohr-

durch- wand* isolIerung
Länge pro 

SeiteMaterial messer d stärke s Dicke c Dicke Typ

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

- INSULTUBE®

- INSUL TUBE®Coil
Kupfer £54 > 1.5 9-50 19-32 >300 - AEROFLEX FIRO.

- AEROFLEX KKS,
- AEROFLEX HF,

StahI,
Guss,

- K-Flex ST.
> 204,0
S 219,1 ä4,5 32-100 32 >400 - K-Flex ST PluS

EdeIstahI - K-Flex ECO.
- Armaflex Ultima

2.2.6.2 Rohrabschottungen der Feuerwlderstandsklasse R 120

Tabelle
6a R120 Leichte Trennwand Abstand 

aä 100 mm „IM - LT"
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Tabelle
7 R120 Leichte Trennwand Abstand 

a> 0 mm „IM - LT“

Material

Rohraußen* 
durch- 

messer d

Rohr- 
wand- 

stärke s

Rohr- 
Isolierung 

Dicke c

Schutzisolierung

TypDicke

[mm]

Länge pro 
Seite

[mm][mm] [mm] [mm]

Kupfer
Stahl.
Guss,

Edelstahl

£54,0 ä1,5 9-50
19-32 £300 Armaflex Ultima

25-32 ä300 AEROFLEX KKS

S89,0 >2,0 30-100 30 >300

Glaswolle 
{nichtbrennbar, 

Schmelzpunkt > 5Ö0°C, 
Rohdichte £ 30 kg/m^ 

und
s 100 kg/m^)

Tabelle
8 R 120 Leichte Trennwand Abstand 

a£ 100 mm „IM - LT“

Material

Rohraußen- 
durch- 

messer d

Rohr- 
wand- 

stärke s

Rohr
isolierung 

Dicke c

Schutzisolierung

TypDicke

[mm]

Länge pro 
Seite

[mm][mm] [mm] [mm]

Kupfer
Stahl,
GuSS,

Edelstahl

<89,0 >2,0 19-100 19-32 >300
Synthese- Kautschuk 

gemäß Tabelle A

Stahl,
Guss,

Edelstahl
£219,0 >5,6 32-100 19-32 £400

Synthese- Kautschuk 
aemäB Ta00l(e A

Übereinstimmungsnachweis

Der Anwender der Bauart hat zu bestätigen, dass die Bauart entspreche! 
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ausgeführt wurde uri 
deten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlicli 
entsprechen (Muster für diese Übereinstimmungserklärung siehe Seite 29).

Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Gegen- 
stand nach 1.1 stets in ordnungsgemäßem Zustand gehalten wird. Im Falle des Austausches 
beschädigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien sowie der 
Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses abP entsprechen.
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Rechtsgrundlage
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund des § 19 der Niedersächsi- 
schen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S. 46- 
73) zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung der Niedersächsischen Bauordnung vom 
12. September 2018 (Nds. GVBI. Nr. 12/2018, S. 190-196) in Verbindung mit der Verwaltungs- 
Vorschrift Technlsche Baubestimmungen (WTB) gemäß RdErl. (J. MD vom 21.01.2019 (Nds. 
MBI. Nr. 3/2019, S. 169-217) ertellt. ln den Landesbauordnungen der übrigen Bundesländer 
sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

Rechtsbehelfs belehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der 
Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 4102-11 : 1985-12

DIN 4102-2: 1977-09

DIN 4102-4:1994-03

DIN 4102-4: 2016-05

D!N 4102-1 : 1998-05 

DIN 4102-17: 1990-12:

DIN EN 13501-1 : 2010-01

DIN EN 13162 : 2013-03

DIN EN 14303 ; 2013-04

DIN EN 14304; 2013-04

DIN EN 14305 : 2013-04

DIN EN 14308 : 2013-04

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummante
lungen, Rohrabschottungen, Installationsschächte und -kanäle 
sowie Abschlüsse ihrer Revisionsöffnungen; Begriffe, Anforde- 
rungen und Prüfungen (Ausgabe Dezember 1985)

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Be
griffe, Anforderungen und Prüfungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstel- 
lung und Anwendung klassifizierter Bauteile und Sonderbau
teile

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4; Zusam- 
menstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile 
und Sonderbauteile

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe. Be
griffe, Anforderungen und Prüfungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt 
von Mineralfaser-Dämmstoffen - Begriffe, Anforderungen, Prü- 
fung

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem 
Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mlt den Ergebnissen 
aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Pro- 
dukte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation

Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und 
für betriebstechnische Anlagen in der lndustrie - Werkmäßig 
hergestellte Produkte aus Mineralwolie (MW) - Spezifikation

Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und 
für betriebstechnische Anlagen in der lndustrie - Werkmäßig 
hergestellte Produkte aus flexiblem Elastomer-Schaum (FEF) - 
Spezifikation

Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und 
für betriebstechnische Anlagen in der lndustrie - Werkmäßig 
hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG) - Spezifikation

Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und 
für betriebstechnische Anlagen in der lndustrie - Werkmäßig 
hergestellte Produkte aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) und 
Polyisocyanurat- Schaum (PIR) - Spezifikation

verwaltungsvorschrift Technische 
veröffentlicht im Nledersächsischen 
tiger Runderlass des Ministeriums 
und Klimaschutz Niedersachsen) (t:

(WTB), 
eils gül- 

Bauen
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Muster für

Übereinstimmungserklärung

- Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung „IM • LT“ hergestellt 
hat

- Baustelle bzw. Gebäude:

- Datum der Herstellung:

- Feuerwiderstandsklasse F?

Hiermit wird bestätigt, dass die Rohrabschottung „IM - LT“ hinsichtlich aller Einzelheiten 
fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnisses Nr. P-3682/8073-MPA BS der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, 
Braunschweig, vom 03.07.2019 hergestellt und eingebaut wurde.

Für die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Elnzelteile iwird 
dies ebenfalls bestätigt, aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des all- 
gemeinen bauaufsichtllchen Prüfzeugnisses '>

- eigener Kontrollen

- entsprechender schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, 
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.

Ort, Datum Stempel und Unterschrrft

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zuständige Bau^ 
zuhändigen,)

aus-

■> NichtzutreffendeS streichen



gemäß AbschnItt 2.3.1 
(VarIante 1 bIs 3)

/V

m mm

Rohrabschottung „IM - LT“
- Wanddurchführungen ohne zusätzliche Maßnahmen - V

der Feuerwiderstarndsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11
Konstruktive Randbedingungen zur Einbausituation

T

^.tl

1 zum 
abP Nr.:

-3682/8073-MPA BS 
vom 03.07.2019



S6S0 aioo 5 650

HaIterung
Leichte Trennwand 
F90 bzw. F 120

HaIterung

W.'.V.V.V.V.-.V.V.-.V.V.V.V.li q
’,KV4VtV»V.V,V.WiV.V»V,V.VAV«VtVAV.V.VtVtV.VtV.WAW>W,V.V«V/AV.V/,V.V«V.V.V.V»V.V.V,V.V.V.V.V/.VAV.V.V/AV.Vi

V«V.W>V.V>V*V,V«V.V*V*V»VAV.V*V.V»V4VtV.VtW,V.VtV*V.V.VtVtV«V,V,V.VAV//.V4V.V///.VAV.V.V///.V.V.ViV.VAVAVAV.'
r.v.'.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v7r8i9si?r.v.v.*.’.v.v.v.v.v.v.v.v.v.vi

durchgängige IsoIIerung 
(Art sowIe erforderlIche DIcke 
s. Abschnitt 2.2 bzw. 
MischnItt 2.3)

SchutzisolIerung gemäß 
TabelIe 3a, 3b, 4,5a bzw. 5b („R 90") bzw. 
TabeIIe7und8(„R120“) 
stets aus demselben MateriaI wie 
dte RohrIsoIlerung

75 1 L _ 75
125 125

Intumeszierende Matte plus 
ZuIassungs-Nr. Z.19.11-1S69 
Bandagenbreite 125 mm 
2 - tägig umwickeIt
mit mindestens 2 Stück Draht, 12 0,8 mm 
oder Stahlbänder gesichert

Ringspaltverfüllung 
gdinäß AbschnItt 2.2.1 
bzw.
gemäß AbschnItt 2.3.1 
(Variante 1 bis 3)

^2

V.fl-i

Rohrabschottung „IM - LT“
7-----------------

1 2 zum
- Wanddurchführungen mit zusätzlicher Schutzisolierung • ^I^^^abPNr.:

der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzvt/. R 120 nach DIN 4102-11 P-3682/8073-MPA BS
Konstruktive Randbedingungen zur Einbausituation vom 03.07.2019



a650 2100 5 650

Leichte Trennwand F dO
Halterung

r
HaIterung

n
yV.V.V.V.V.V.V4V.V.V.V.V.V.V«V.V.V.V»VtV.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V,V.V.V.VMV.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.VAV.V.*^^^^^^^

durchgängIge Isolierung 
(Art sowie erforderIiche Dicke 
s. Tabelle unten)

Ummantelung aus Blech (verzTV2A) 
t B 0,8 mm
ÜberIappung des StahIbtechzyIinders 
2 30 mm (s. auch Abschnitt 2.2.4)

75 ^ I 75
125 125

Intumeszierende Matte pIus 
ZuIassungS'Nr. Z-19.11.1569 
Bandagenbreite 125 mm 
2 ~ tägig umwickelt
mit mIndestens 2 Stück Draht. 12 0,8 mm 
oder StahIbänder gesichert

Schutzisolierung
• für Rohre gern, untenstehender Tabelle, Zolle 1: 

aus SteInwoIIe (SchmeIzpunkt i 1000°C, 
RohdIchte i 30 kg/m^ und £ 100 kg/m^)

für Rohre gern, untenstehender TabelIe, Zelle 2: 
aus demselben Material wIe dIe RohrisoNerung

\Rjngspaltverfüllung 
gemäß Mischnitt 2.2.1 
(Variante 1 bis 3)

Rohraußen- Rohr- Rohr- Schutzisolierung

ZeiIe MateriaI
durch* 

messer d
Wand

stärke $
Isolierung 

Dicke c Dicke Länge pro 
Seite Typ

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

Synthese- Kautschuk 
gemäß

TabeIle A
1 S330 2 3,0 >40 >600 SteInwoIIe

(nichtbrennbar,
Schmelzpunkt > 1000°C,

Rohdichte 2 30 kg/m’und s 100 kg/m’)

SlatiI,
Guss,

EdelstahI
25-100 Synthese- Kautschuk 

gemäß TabeMe A

2 >330
S406 >6.3 2 38 >400

AEROFLEX FIRO
AEROFLEX KKS
AEROFLEX HF

K-Flex ST
K-FIex STpIus
K-Ftex ECO

ArmafIex UIlima

•4i jße in mm

Rohrabschottung „IM - LT“
f ^

9*' 3 zum
-Wanddurchführungen mit zusätzlicher Schutzisolierung und Blech»JiV jjer - ‘ %)\ *ibP Nr.:

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 V ,^0§Si^8O73-MPA BS
KonstrUktive Randbedingungen zur Einbausituation 03.07.2019



aeso ä100 5 650

Halterung Leichte Trennwand F120

durchgängige Isolierung 
(Art sowie erforderliche Dicke 
s. TabeIIe unten)

Ummantelung aus BIech (verzwZA) 
t = 0,8 mm
ÜberIappung des StahIbIechzylinders 
^ 30 mm (s. Abschnitt 2.3.4)

75 1
125

I 75
125

Schutzisolierung
• aus SteInwoIIe (Schmelzpunkte 1000°C, 

Rohdichte i 30 kg/m’ und £ 100 kg/m’) 
oder

ausdemseIben
UaterIaI wie die RohrisolIerung

Intumeszierende Matte pIus 
ZuIassungs-Nr. Z.19.11.1569 
BandagenbreIte 125 mm 
2 - lagig umwickelt
mit mindestens 2 Stück Draht, t > 0,8 mm 
oder StahIbänder gesichert

RingspaItverfüHung 
gemäß Abschnitt 2.2.1 
bzw.
gemäß Abschnitt 2.3.1 
(Variante 1 bis 3)

Rohraußen* Rohr- Rohr- SchutzisoIierung

ZeIle MateriaI
durch-

messerd
wand* 

stärke s
IsoIIerung 

Dicke c Dicke Länge pro 
Seite Typ

[mm] [mm] Imm] [mm] [mm]

Stahl,

£219,1 >4,5 30 -100 >30 >400 AEROFLEX KKS

2

Guss.
EdeIstahI

>219,1
S406 >6,3 25-100 5 38 S400 AEROFLEX HF

^ r

(i / in mm

Rohrabschottung „lWI - LT“
- Wanddurchführungen mit zusätzllcher Schutzisolierung und BlechzyIin

der FeuerwiderStandsklasse R120 nach DIN 4102-11
Konstruktive Randbedingungen zur Einbausituation

iri^i^S
4 zum 
Nr.:

P-3682/8073-MPA BS 
vom 03.07.2019



S6S0 £100 £650

VAV.’.V.V.V.Vw.V.V.Vw.V.V.VAVAV.VAV-V.V.WAV.V.V.WiVAWAV.V.'.V.V.V.V.V.VA'.-.-.V.V.’.-.'.W.V.VAV.’.V.wW.V.V.V.V.V.V.V.-.-.VAwV,

/
durchgängige IsoIIerung 
gemäß untenstehender 
TabeIle

AEROLINE INOX SPLIT 
(konzentrisch I nicht konzentrisch)

SteuerleIiung 
2k 0,75 mm»

Intumeszierende Matte 
Bandagenbreite 125 mm 
2 - laolp umwIcKelt

Intumeszierende Matte plus 
Zulassungs-Nr. Z.16.11.1569 
Bandagenbreite 125 mm 
2 - IagIg umwickelt
mIt mindestens 2 Stück Draht, t > 0,8 mm 
oder Stahlbänder gesichert

nichtbrennbarer, formbeständiger
Baustoff nach DIN 4102 • A
z. B. Beton, Zement* oder GipsmörteI

Intumeszierende MaHe 
BandagenbreIte 125 mm 
2->aala ucnwIckelt

TabelIe: Rohrabschotlung "PYROSTAT UNI-RM/S"

Nr. Wand MateriaI
Rohrauseen- 
durchmesser 

d (mm)

Rohrwandstärke 
s (mm)

Isolierung 
Dicke c (mm)

IsoIIerung, Typ, 
BaustoffkIasse

1 £ 13,1 > 0,15
2150mm Edelstahl 13-36

2 £ 41,0 a 0,30
AEROFLEX KKS

Rohrabschottung „IM • LT‘

es ^3;

- „AEROLINE INOX COMBI SPLIT 100“ und „AEROLINE INOX SPLIT
der FeuerwiderstandsklasSe R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11

Konstruktive Randbedingungen zur Einbausituation

t^ge 5 zum
' Nr.:
''^82/8073-MPA BS

vom 03.07.2019



< 650 >100

Halterung leichte 
Trennwand

5650

Halterung

^ F90
i Ron 2 600

>300 ä300
r m I

Schutzisolierung aus 
"ThermaSmart PRO" bzw. 
'ThermaSmart ENEV” LzsJ LZÜ

IntumeszIerende Matte plus 
Zulassungs-Nr. Z'19.11.1569 
Bandagenbreite 12Smm 
2 - lagig umwickelt
mit mIndestens 2 Stück Draht, t i 0,8 mm 
oder Stahlbänder gesichert

leichte 
Trennwand 
F90

nichtbrennbarer, foimbeständIger
Baustoff nach DIN 4102 • A
z. B. Beton, Zement- oder Gipsmörtel

Rohraußen* Rohrwand- Rohisolierung
SchutzisoIierung

Material a u t C« nniesee r 
d (mm)

starKe
s (mm) Dicke c (mm)

DIcke Länge
Isolierung, lyp

Kupfer
Stahl. £54,0 ä1,5

19-30
19-35

„ThermaSmart
PRO“

Guss,
Edelstahl 20-35

£ OUU
„ThermaSmart

ENEV“

r. if Maße in mm
er» —

Rohrabschottung „IM - LT“ [2
der FeuerwiderstandSklaSse R 90 nach D1N 4102-11 

Wanddurchführung mit einer lsolierung aus „ThermaSmart PRO“ ^
„ThermaSmart ENEV \.* ^

—a-.\----------------------

r
//WAraage 6 zum 

\ 3t>P Nr.

Materialprüfanstalt für das Bauwesen 2Pi3682/8073-MPA BS
lnstitut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz vom 03.07.2019

der Technischen Universität Braunschweiq



Mindestabstände der lsollerungsaussendurchmesser bel Wanctdurchführungen

Anordnung: Abstand a ä 100 mm

Atetand der GniF^n 
untefI«(i1&nd«r2 TOO mm worin 
eb> Stftndorprafll «oHionden

Abftt&n d öor GnJpp«n 
unlerslnandof i 2Q0 mm worin 
hofr) Slirxiorprofli vortiandon

Anordnung: Abstand a 2 0 mm

AtMtoftO Oer Gruppot^ 
unloreinindof 2 lOOmmwtnn 
«In StitnderprOm vorttonOtn

AfrottIOQ dor Gnippon 
unttrolnonddr 2 200mmW»nn 
k«in SliAdorprofll vOrtkonden

Rohrabschottung „IM - LT“ \ •
der FeuerwiderStandsklaSse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11 

Gruppenanordnungen

jyiaße in mm 

abPNr.:
P-3682/8073-MPA BS 

vom 03.07.2019


